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Der Aufsatz behandelt die gemäß $ 76 Abs. I AktG be-

stehende Leitungsautonomie des Vorstands und leuchtet

ihre Dogmatik aus. Nach einer kurzen Orientierung über

die Regelungszwecke des Kapitalgesellschaftsrechts rü-

cken die gestaltungsvereinfachende Rolle der Leitungs-

autonomie und insbesondere ihre Bedeutung für den
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nicht meh¡ von der Leitungsautonomie gedeckten Maß-

nahmen zu differenzieren. Die Funktionstauglichkeit
dieses Kriteriums wird anhand einiger typischer Gestal-

tungsbeispiele demonstriert. 101
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eine Person haftet, wenn infolge arbeitsteiligen Han-

delns nicht sie selbst, sondern eine andere Person recht-
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sigkeit nicht kennt. Häufig wird versucht, die Haftung

von Unternehmen allein mit Hilfe des Schlagworts

,,'Wissenszurechnung" auszudehnen. Dem ist entschie-

den entgegenzutreten. Die Wissenszurechnung ist kein

eigenständiges Haftungssystem, sondern eine Kompo-

nente der Haftung. Daher ist eine angemessene Wis-
senszurechnung über altbekannte und allgemein aner-

kannte Regeln des Verschuldens zu finden. Der Beitrag
erläutert die dogmatischen Grundlagen und zeigt die

Grenzen der'Wissenszurechnung bei juristischen Perso-

nen und im Konzern auf. 116
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In dieser Zeitschrift ist es üblich geworden, in unregel-

mäßigen Abständen über die Entwicklung der Fusions-

kontrolle auf deutscher und europäischer Ebene zu be-
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ren2014 und 2015, soweit für den Außenstehenden er-

kennbar, berichtet werden. Der Schwerpunkt wird dabei

ebenso wie schon in den früheren Berichten auf der

deutschen Praxis liegen. 126
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I lnhalt

Wirtschaftsrecht

ÞieWoche im Blick ,

Entscheidungen
EuGH: Zur Überprüfung der Missbräuchlichkeit einer Klausel im

Rahmen des Verfahrens zur Vollstreckung des Mahnbescheids von

Amts wegen (1 8.2.2016 - Rs.C-49114)

BGH: Gestaltung von Widerrufsinformationen bei Verbraucherdar-

lehensverträgen (23.2.2016 -XlZR549114 und Xl ZR 101il5)
BGH: Formularklauseln über Abzugsbeträge bei

Förderdarlehen (KfW-Darlehen)

(1 6.2.20 1 6 - Xl ZR 4 s 4 / 1 4, Xl ZR 63 / 1 5, Xl ZR 7 3 / 1 5 ; Xl ZR 9 6 I 1 5)

BGH: Keine Gläubigerbenachteiligung durch mittelbare Zuwen-
dung bei vollem Ausgleich des Vermögensverlustes
(28.1.2016 - lX ZR 1 8s/1 3)

BGH: Unwirksame Vertragsanpassungsklausel in AGB von
Normsonderkundenverträgen eines Gasversorgungsunternehmens
(9.12.201s - Vlil 2R349114)

BGH: Anwendbarkeit der Unklarheitenregel des 5 305c Abs. 2 BGB

(20.1 .2016 - Vlll ZR 152/1s)
BGH: Flugpreisdarstellung im elektronischen Buchungssystem

als Wettbewerbsverstoß - Buchungssystem ll
(30.7.201s - lzR29/12)
BGH: Luftfahrtunternehmen dürfen Zahlung des

Flugpreises bei Buchung verlangen
(16.2.201 6 - XZR 97 / 1 4, X ZR 98/ 1 4, X ZR s/l 5)

OIG Düsseldorf: Vertretung einer - aufgelösten - GmbH & Co. KG

in der Liquidation (28.1.2016 - 13\Nx21/15)

Aufsatz

Dt DagmarWaldzus, LL.M. (NYU), RAin

Compliance im Franchising: Darf's ein bisschen mehr
se¡n? - Neue Herausforderungen für
Franchisesysteme im Licht aktueller Rechtsprechung

lm Franchising wird der Begriff ,,Compliance" zuâllererst mit der Ein-

haltung der Systemvorgaben durch die Franchisepartner assoziiert.

Diese sind,,compliant", wenn die im Betriebshandbuch defìnierten

Standards gewährleistet und die im Vertrag vorgesehenen Pflichten

erfüllt werden. Wird ein Franchisepartner hinsichtlich der Führung

seines Betr¡ebs ,,out of compliance" gesetzt, drohen Sanktionen bis

hin zur Kündigung des Vertragsverhältnisses durch den Franchisege-

ber. Der Beitrag beleuchtet die m¡t Blick auf Compliance neuralgi-
schen Aspekte einer Franchisepartnerschaft in ihren verschiedenen

Phasen vor dem Hintergrund aktueller Rechtsprechung.

Entscheidungen

BGH: Stellen von Vertragsbedingungen
(20.1 .201 6 - V |l ZR 26 / 1 s)

BGH:Trèuhandt¡jtigkeit als Unternehmensgegenstand einer Rechts-

anwaltsgesellschaft
(30.7.2015 -17R18/14].

OLG München: Vertretung der extern verwalteten lnvestment-KG

durch ihre Komplementärin
(29.10.2015 -23U 2093/15 - dazu BB-Kommentar von

Dr, Alexander Kessle¿ LL.M., RA)

Aktuelle Veranstaltung 201 6
Deutsche Compliance Konfèrenz

Compliance der Zukunft - Die richtungsweisende Konferenz

für alle Compliance.Verantwortliche

28.-29,04.201 6, Hotel Scandie, Berlin

lnfos und Anmeldung: www.deutsche-compliance-konferenz.de

Steuerrecht

0ie Woche im Blick

Entscheidungen
GA Bot: Zur Vorlage des Niedersächsischen FG bezüglich der rück-

wirkenden Rechnungsberichtigung (17 .2.2016 - C-518/14)

BFH: Zeitliche Grenzen für die Ausübung oder Änderung von An-

trags- oder Wahlrechten (27.10.201 5 - X R 44113)

BFH: Widerstreitende Steuerfestsetzungen - 5174 Abs.4 AO

(19.8.201s-XR5o/13)
BFH: Hochzeits- und Trauerredner kann ausübender Künstler sein

(3.12.2015-V R61/14)
BFH: Berücksichtigung von Einkommensteuerschulden als Nach-

lassverbindlichkeiten im Falle einer Steuerhinterziehung
(28.10.1s -ilR46/13)
FG Köln: Beteil¡gungsverlust als Werbungskosten des Arbeitneh-

mers absetzbar (21 .10.2016 - 14 K2767 /12)

Aufsätze

Prof. Dr. Swen O. Bäuml, StB/Wirtschaftsjurist, und

Dipl.-Kffr. Anette Hiedewohl, StBin

Das neue Erbschaftsteuerrecht rückt näher -
eine Analyse aus S¡cht der Praxis

Die Umsetzungsfrist des BVerfG zur verfassungskonformen Ausge-

staltung der Betriebsvermögensbegünstigungen in den 55 1 3, 1 3b

ErbStG läuft am 30.6.20i6 ab. Der Regierungsentwurf ist weitge-
hend finalisiert. Die Praxis der Unternehmensnachfolgeplanung
muss sich rechtzeitig auf die neue Gesetzesfassung einstellen. Der

vorliegende Aufsatz unterzieht daher den Regierungsentwurf einer

kritischen Analyse und legt den Fokus darauf, ob die Vorgaben des.

BVerfG erfiillt werden und wie praxistauglich die Lösung des Ge-

setzgebers tatsächlich ist.

Dirk 8eyer, RA/FAStR

Ausschluss der Unternehmensgeldbuße gem.5 30
OWiG beisteuerlichen Selbstanzeigen und in anderen
Fällen

ln der Praxis der Steuerfandung wird das lnstrument der Unterneh-

mensgeldbuße immer bel iebter. Eine individuelle Verantwortlich ke¡t

muss nicht nachgewiesen werden. Verlockend erscheint auch der

auf bis zu 10 Mio. Euro gestiegene Bußgeldrahmen beiVorsatz (5 30

Abs. 2 Nr. 1 OWiG). Für betroffene Unternehmen kann die Geldbuße

im Einzelfall ein Lösungsweg zur Gesamtbereinigung bei vielfailtigen

Ermittlungsverfahren gegen die Unternehmensleitung sein. Unter-

nehmen sollten aber auch wissen, in welchen Fällen eine solche un-
gebetene Geldbuße nicht (zusätzlich) verhängt werden darf.l

Entscheidungen

BFH: Organschaft mit Tochterpersonengesellschaft - teleologische

Extension
(2.12.2015 -Y R25/13 - dazu BB-Kommentar von

Dr. Bastian Liegemann, RA/SIB)

BFH: Vereinbarkeit der Pauschalbesteuerung gemäß 5 6 lnvStc mit
dem Unionsrecht
(17.11.2015 -Vlll R27 /12\

Aktuelle Veranstaltung 201 6
Jahrestagung

lnternat¡onale Vermögensnachfolge- und -steuerplanung

12.4.2016, dfu Mediengruppe, Frankfurt am Main

Weitere lnfos und Anmeldung: http://veranstaltungen.ruw.de/ivs
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Die Woche im Blick

Rechnungslegung
ESMA: Stellungnahme zu ED/2015/9

BT: Änderung der handelsrechtlichen Vorschriften zur Berechnung

der Perìsionsrückstellungen

DRSC: Stellungnahme zum IASB-Entwurf ED /2015/8
DRSC: Bekanntmachung der Standards DRS 22, 23, 24
DStV: Zu erwartende neue Übergangsregelung für die Gewinnrea-
lisierung bei Abschlagszahlungen

Wirtschaftsprüfung
FEE: Stellungnahme zu ED / 201 5/ B

DStV: Forderung nach klaren Rechtsbegriffen im HGB - Stellung-
nahme zum AREG-RegE

IDW: IDW EPS 970 n. F. - Sonstige betriebswirtschaftliche Prüfun-
gen und ähnlichq Leistungen im Zusammenhang. mit energierecht-
lichen Vorschrifte'n

IDW: Stellungnahme zur.Ausrichtung des IAESB

lDttlli Stellungnahme zur Novellierung des Niedersächsischen Kom-
m unalverfassun gsgesetzes

WPK: Studienführer Wirtschaftsprüfung Sommersemester 201 6

Auf¡atz

Dr. Martin Bünning, RA/5t8, und Thomas Stoll, RA

Bildung und Auflösung von Kapitalrücklagen bei
bestehenden Gewinnabführungsverträgen
lm Schrifttum ist die Frage, wie Zuzahlungen in die Kapitalrücklage
nach 5272 Abs.2 Nr.4 HGB bei bestehenden Gewinnabführungs-
verträgen an den Erbringer der Zuzahlung zurückgezahlt werden
können, ¡ach wie vor strittig. Die Frage ist von großer praktischer
Bedeutung, weil sie sich auf die ordnungsgemäße Durchführung
der Gewinnabführung bzw. der Verlustübernahme auswirkt. Bei

nicht ordnungsgemäßer Ermittlung des abzuführenden Gewinns
bzw. des zu übernehmenden Verlusts droht auch bei ordnungsge-
mäßer Feststellung des Jahresabschlusses weiterhin die lnan-
spruchnahme der jeweils verpflichteten Partei. Darüber hinaus
droht die ertragsteuerliche Organschaft zu scheitern. ln dem Bei-
trag wird untersucht, ob f|r die Abführung von aufgelösteh ver-
traglichen Kapitalrücklagen eine gesetzliche Grundlage und auch
eine praktische Notwendigkeit bestehen.

Entscheidung

FG Münster: Bildung eines passiven RAP bezüglich öffentlicher
Zuschüsse für geleaste Fahrzeuge
(15.12.2015 -'10 K516/14K,G -dazu BB-Kommentarvon
Dr. Florian Kleinmanns, StB/RAiFASTR)

DieWoche im Blick

Entscheidungen
BAG: Altersdiskriminierung bei Einkommenssicherung
(1 8.2.20 1 6 - 6 AZR 7 OO / 1 4)

BAG: Abwicklungsvertrag - Schriftformerfordernis für die Erklä-

rung des voaeiiigen Ausscheide ns (17 ."12.2015 - 6 AZR709/14)
BAG: Anpassungsprüfungsstichtag bei Betriebsrentenanpassung
(8.1 2.201 s - 3 AZR 47 sl14)
BAG: Angemessenheit eines Nachtarbeitszuschlags bei dauerhaf-
ter Nachtarbeit (9.12.2015 - 10 AZR423/14)
BAG: Gleichbehandlung Arbeiter und Angestellte bei betriebl¡cher
Altersversorguhg (1 0.1 1.201 5 - 3 AZR 57 5/ 1 4)

Aufsatz

Dr. Andreas Schönhöft, RA/FAArbR/FASIR, und
Nabil Oelze, LL.M., RA

Der gewillkürte Geme¡nschaftsbetrieÉ -
Möglichkeiten des drittbezogenen Personaleinsatzes
unter Bete¡l¡gung einer Personalführungsgesellschaft

Nach Jahren der exzessiven Nutzung von Arbeitnehmerüberlas-
sung als personalpolitisches Element in der unternehmerischen
Personalplanung und einer bereits vorgenommenen Überarbei-
tung des AÜG ¡n 201 1 steht nunmehr die zweite große Novellie-

rung des AÜG und damit eine weitere Vêrschärfung der gesetz-

lichen Vorgaben des Fremdpersonaleinsatzes bevor. Hervozuhe.
ben ist hier insbesondere die geplante E¡nführung einer maximalen
Entleihdauer von 18 Monaten, die geplante ausnahmslose Einfüh-

rung des,,Equal-pay-Grundsatzes" nach neunmonat¡gem Arbeits-
einsatz und der Wegfall der sog. Vorratserlaubnis. Der Einsatz der
Leiharbeit als Mittel der Personalkostenreduzierung.und als lnstru-
ment des flexiblen Personaleinsatzes wird damit erheblich einge-
schränkt. lnsbesondere bei Unternehmen mit langer Einarbei-

tungs- oder Anlernzeit verliert die Arbeitnehmerüberlassung damit
erheblich an Attraktivität. Auch die mit der zunehmenden Regulie-

rung des AÜG von Unternehmen vermehrt genutzten Werk-'und
D¡enstverträge haben sich nicht erst seit der publikumsträchtigen

Entscheidung des LAG Baden-Württemberg aus dem Jahre 2013

als schwierige Alternative für einen längerfristig geplanten On-

Site-Personaleinsatz gezeigt. Wurde der Gemeinschaftsbetrieb bis
jetzt nur vereinzelt als Alternative zum drittbezogerien Personal-
einsatz in Erwägung gezogen, so hat er im Lichte der zu erwarten-
den Gesetzesnovellierungen an Aktualität gewonnen. Der Beitrag

zeigt die Möglichkeiten des gewillkürten Gemeinschaftsbetriebs
als Gestaltungsmittel im drittbezogenen Personaleinsatz.

Entscheidung

BAG: Bindung des Betr¡ebserwerbers an dynamische Bezugnahme-

klausel auf Tarifuerträge nach Betriebsübergang
(17.6.2015 - 4 AZR 6l114 (A) - dazu BB-Kommentar von

Dr. Patrick Flockenhaus, LL.M., RA)

Die Erste Seite
Gerhard Stelner

Common Reporting Standard(CRS) - ein
,,lnfofmatlonsaustausch-Tsunam¡" mit Fôlgen

Jobs

lmpressumÂforschau

R

555

559

vll

vilt

ffi ilt lffi



A lnhalt

Wirtschaftsrecht

Die ïlloche im Blick

Entscheidungen
BVerfG: Ausschluss jurististher Personen vom Amt des lnsolvenz-

verwalters ist verfassungsgemäß (1 2.1 . 201 6 - 1 BvR 31 0211 3)

BGH: Subjektive Voraussetzungen der Vorsatzanfechtung
(21 .1 .20 1 6 - lx zR 84 I 1 3)

BGH: Bestätigung eines anfechtbaren Rechtsgeschäfts

(4.1 2.201 s - V ZR 1 42/ 1 4)

BGH: Zum Stellên von Vertragsbedingungen
(20.1.2016 - Vilr ZR26/1s)
OLG Düsseldorf: Höhe der anwaltlichen Vergütung im Spruchver-

fahren (2.1 1.201 5 - l-26 W 7/1 5, [AktE])

Aufsätze

Dr. Nadja Kaeding

Die lnhaltskontrolle von Geschäftsbedingungen
im unternehmerischen Geschäftsverkehr

lm Jahr 2014 entschied der BGH, dass AGB-Klauseln im Verkehr zwi-

schen Unternehmen (B2B-Verkehr) nach'anderen Maßstäben zu

beurteilen sind als die gleichen Klauseln in AGB mit Verbrauchern

(B2C-Verkehr). Für die herr3chende Meinung ist das ein Bruch mit
der Auffassung, dass im Rahmen von 5 307 BGB gleiche Maßstäbe

für Unternehmen und Verbraucher gelten. Es kônnte eine Wende

in der Rechtsprechung bedeuten, wie sie von Teilen der Literatur

vehement gefordert wird.

Dr. farsten Schucht, RA

Rechtsfallen im Produktrecht
Produktrecht spielt eine herausragende Rolle für alle Unterneh-

men, die Waren als Hersteller produzieren, als Einführer in die EU

bzw. den EWR importieren, auf dem Markt bereitstellen oder auch

(wesentlich) verändern. Weil Produktrecht eine Querschnittsmate-
rie ist, gibt es naturgemäß lnterdependenzen innerhalb einer Viel-

zahl von Teilmaterien, die zwar'praktisch wichtig, unternehmensin-

tern, aber mangels Kenntnis ihrer Bedeutung vielfach nicht hand-

lungsleitend sind. Mit dem Beitrag soll das Wissen um die produk-

trechtlichen Schnittstellen gefördert werden, indem typische Fehl-

vorstellungen aus der Praxis aufs Tapet gebracht und deren Ursa-

chen analysiert werden.

Dr. Thyl N. Haßler, LL.M., RA, Maître en droit

Der vakante Aufsichtsratsvors¡tz im Licht
von s 80 AktG

Gem. 5 80 Abs. i AktG sind auf allen Geschäftsbriefen einer Akti-

engesellschaft, die an einen bestimmten Empfänger gerichtet

werden, die Namensangaben sämtlicher Mitglieder des Vorstands

und des Vorsitzenden des Aufsichtsrats, die Angabe des Sitzes

der Gesellschaft (d.h. der Satzungssitz i.5.v. 5 5 Abs. 1 AktG), die

Rechtsform, das Registergericht und die Registernummer zu ma-

chen. Weitgehend ungeklärt von der Rechtsprechung und akti-

enrechtlichen Literatur ist die Frage der Auswirkungen der (tem-

porären) Vakanz des Aufsichtsratsvorsitzes. auf die gem. 5 80

Abs.1 AktG erforderlichen Angaben auf Geschäftsbriefen einer

Aktiengesellschaft. Der Beitrag erörtert diese Problematik sowie

Lösungsvor3chläge.

Entscheidung

BGH: Herabsetzung derVorstandsbezüge wegen Verschlechterung

der Lage der Gesellschaft
(27 .1 0.20 1 5 - ll zR 296 / 1 4)

Steuerrecht

44s Die Woche im Blick

Entscheidungen
BFH: Werbungskostenabzugsverbot nach 5 20 Abs.9 5. 1 EStG für
Auf,,vendungen im Jahr 2009 (9.6.2015 - Vlll R 12/14)

BFH: Tilgung der Kaufpreisverpflichtung eine!; Neugesellschafters

aus künftigen Gewinnen der Gesellschaft

(27 .1 0.201 s - V lll R 47 / 1 2\

BFH: Kein Lohn durch eigene Berufshaftpflichtversicherung einer

Rechtsanwalrs-GmbH (19.1 1.201 5 -vl R74/14)

BFH: Kein Lohn durch Betriebshaftpfl¡chtversicherung eines Kran-

kenhauses (1 9.1 1.2015 -Vl R 47 /14)
BFH: Steuersatz bei Überlassung digitaler oder elektronischer

Sprachwerke im Sinne des UrhG (3.1 2.201 5 - V R 4311 3)

BFH: Überlassung von lnventar eines Pflegeheims als Nebenleis-

tung (1 1 .1 1 .201 5 -V R37 /14)
450 BFH: Grunderwerbsteuerbefreiung für Erwerb von Miteigentums-

anteilen von Geschwistern aufgrund interpolierender Betrachtung

von 5 3 Nr. 6 und 5 3 Nr. 2 S. 1 GTESIG

(1 6.1 2.201 s - lt R 49 / 1 4)

BFH: Verjährungshemmende Wirkung einer Steuerfahndungsprti-

fung (17.12.2015 - V R 5B/14)

BFH: lst die Zinsschranke verfassungswidrig? (14.1 0.201 5 - I R 20i 1 5)

Schleswig-Holsteinisches FG: Verpflichtung des Steuerberaters

zur Datenüberlassung an das FA bei gekündigtem Mandat
(10.12.201s -2V 9s/1s)

456

Aufsätze

Dr. Thomas A. Jesch, LL.M. Taxation (Georgetown), RA/FASIR, und

Corinna Koch, RAin

BB-Gesetzgebungs- und Rechtsprechungsreport zur
Fondsregulierung 2015

lm Anschluss an den Gesetzgebungs- und Rechtsprechungsreport

2014 (vgl. Jesch/iiemko, BB 2014,307sff .) fasst dieser Beitrag die

Neuerungen im Bereich der Fondsregulierung und des lnvest-

mentsteuerrechts aus dem Jahr 2015 zusammen. Die Diskussion

um originäre Kreditfonds hat nicht nur aufsichtsrechtliche Frage-

stellungen an der Schn¡ttstelle von KAGB und KWG aufgeworfen -
auch die steuerliche Einordung des Themas hat Klärungsbedarf er-

zeugt. lnsbesondere die diskutierte Reform des lnvestmentsteuer-
gesetzes verspricht für 20.l 6 einen potentiellen Systemwechsel ab-

seits von Detailfragen.
461

Dipl.-Kfm. Stefan Kochs, StB, und Patrick Seroin, Avocat

Das Zusatzabkommen zum DBA Deutschland-
Frankreich 't

Aufgrund der inkongruenten Behandlung von PersonengesBll-

schaftsanteilen in Deutschland und Frankreich können die im Zu-

satzabkommen zum Doppelbesteuerungsabkommen zwischen

Deutschland und Frankreich vorgesehenen Änderungen zu Qualifi-
kationskonflikten führen. Eine Lösung kann möglicherweise in der

OECD-Musterkommentierung gefunden werden, der auch die

deutsche Finanzverwaltung folgt.

469

471

477

Entscheidungen

BFH: Zur Beseitigung der GefährJung des Steueraufkommens bei 481

unberechtigtem Steuerausweis i. 5. d. 5 1 4c Abs. 2 UStG

(16.9.2015 - Xl R 47 /13 - dazu BB-Kommentar von

Dr. Stefan Rogge, RA/StB)

FG Münster: Zur Absicht des kurzfristigen Eigenhandels bei Fi- 484

nanzunternehmen i.S.d.5 Bb Abs. 7 5.2 KStG

(31.8.2015 - 9 K27 /12K, G, F - dazu BB-Kommentarvon

Dr. Jens Escher, LL.M., RA/StB/FAStR)

463
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Entscheidung
BFH: Erleichterung gewinnneutraler Realteilung - Aufgabe der bis-
herigen Rechtsprechung (17 .9.2015 - lll R 491,13)

Rechnungslegung
EFRAG: Stellungnahme zu ED /201 S / 1 j
EFRAG: Stellungnahme zu DV2O15/1
EFRAG: Anpassung an IFRS 1 0 und IFRS 28
DRSC: Bericht über die 46. Sitzung des IFRS-Fachausschusses am
8.19.2.2016 in Berlin

DRSC: Ergebnisse der FA-Sitzungen
BT: Änderung des Zinssatzes für pensionsrückstellungen nach HGB

WirtschaftSprüfung
IPSASB: Exposure Draft 61 ,,Amendments to Financial Reporting
under the Cash flasis of Accounting"
IESBA: Exposure Draft,,Langjährige Beziehungên zum Abschluss-
prüfungsmandanten"
FEE: Übernahme von IFRS 9

Aufsätze

Dr. Welf Müller, RA/WP/SrB

Bilanzierung des qualifizierten Rangrücktr¡tts
Die jüngsten Urteile des BGH und des BFH zum qualifizierìen
Rangrücktritt haben die insolvenzrechtliche problematik im über-
schuldungsstatus geklärt und die steuerliche Behandlung zumin-
dest teilweise gelöst. Sie werfen aber Grundsatzfragen in der
Handels- und Steuerbilanz auf: Kann es in der Handelsbilanz -
wie von der h.M. angenommen - bei einer passivierung als
Fremdkapital verbleiben oder ist unter bestimmten Vorausset-
zungen ein Ausweis unter einem Eigenkapitalposten geboten?
Kann in der Steuerbilanz eine grundsätzlich als Gesellschafterein-
lage qualifizierte Leistung, wie vom BFH angenommen, je nach
Werthaltigkeit in eine erfolgsneutrale Einlage und einen erfolgs-
wirksamen Ertrag aufgespalten werden? Diesen Fragen wird in
dem Beitrag nachgegangen.

BAG: (Un)entgeltliche Le¡stung und lnsolvenzanfechtung
(17 .12.201s - 6 AZR 186/14)
BAG: Bindung einer familienrechtlichen Entscheidung zum Versor-
gungsausgleich (10.1 1.2015 - 3 AZR813/14)
BAG: Betriebliche Übung auf Jubiläumsleistung
(17.1 1.201 s - 9 AZR 547 /1 4)
BAG: Befristete Übertragung einer höherwertigen Tätigkeit keine
unangemessene Benachteiligung (7 .10.2015 - 7 AZR945/13)
BAGi Deutsche Gerichtsbarkeit bezüglich einer Befristungskontroll-
klage - Arbeitsverhältnis an einer Europäischen Schule
(12.8.201 5 - 7 AZR 930 / 1 1\

BAG: Gestaltungsspielraum der Tarifuertragsparteien für das Fest-
legen eines Ausgleichs von Erschwernissen
(1 7.1 2.201 s - 6 AZR 7 68 / 1 4)
LAG Berlin-Brandenburg: Auswertung des Browserverla ufs
des Dienst-PC ohne Zustimmung des Arbeitnehmers
(14.1.2016 - 5 Sa 657 /1s)

Aufsatz

Prof. Dr. Cord Meyer, RA

Die sozialrechtlichen Übergangsvorschriften
im Gesetz zur Neuregelung des Rechts der
Syndikusrechtsanwä lte
Am 1 .1 .20 1 6 ist das Gesetz zur Neuregelung des Rechts der Syndi-
kusrechtsanwälte in Kraft getreten. Vorangegangen wai einJahr in-
tensiver Arbeit in den Fraktionen des Bundestages und in den be-
teiligten Ministerien. lnsbesondere dem Engagement der Rechts-
politiker aller Parteien ist es zu verdanken, dass in der Endphase
des Gesetzes noch einmal der Blick für die schutzwürdigen berufli-
chen wie sozialen Belange der bislang von der berufsständischen
Versorgung erfassten lebensälteren Versicherten geschärft werden
konnte. Denn mit der Vorschrift in 5 231 Abs. 4 lit. d SGB Vl wurde
ein Anreiz für die Geseizgeber in den Ländern bzw. die Versor-
gungswerke gesetzt, die Altersgrenze von 45 Jahren in den Satzun-
gen aller Versorgungswerke der Rechtsanwälte aufzuheben. Auch
hierdurch versucht der Gesetzgebeç den vom BSG selbst in seinen
Urteilen vom 3.4.2014 angesprochenen Lebensentscheidungen
der betroffenen Syndici noch stärker berufs- wie sozialpolitisch ge-
recht zu werden. Denn man stelle sich einmal vor, einem Beamten
wtirde im Alter von 45 Jahren verkündet, dass seine Pensionsan-
sprüche zukünftig begrenzt und daneben eine neue und andere
Form der Altersversorgung aufzubauen ist, ohne dass diese beiden
Systeme in ihren Wartezeiten und Ansprüchen miteinander koordi-
niert worden sind.

Entscheidung

BAG: Außerordentliche Kündigung bei unerlaubter Herstellung di-
gitaler Kopien am Arbeitsplatz
(16.7 .2015 - 2 AZR 85/15 - dazu BB-Kommentar von
Hans Georg Helwig, RATFAATbR)

Die Erste Seite
Annette Knoth, RAin/FAinArbR

Was kommt nach Safe Harbour und welche Rolle
sp¡elen d¡e Betr¡ebsräte?

lmprcssumÂ/orschau

Arbeitsrecht
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Dr. Norbert Roß, WP/StB 4gs

Ausweis unentgeltl¡cher Sachle¡stungen an
Arbeitnehmer in der GuV im Lichte des
Bila nzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes

Es ist in der handelsrechtlichen Bilanzierungspraxis weit verbreitet,
Sachleistungen an Arbeitnehmer als perionalaufwand i.H. der
steuerlichen Sachbezugswerte zu erfassen. Dies erfordert zugleich
eine neutralis¡erende Ertragsbuchung, Eine derartige Bilanzie-
rungspraxis wirft die Frage auf, ob dieser Ertrag als Umsatzerlös
i.S.d.5277 Abs. 1 HGB zu behandeln ist. Während dies bislang
nach wohl überwíegender Ansicht unzulässig waç hat die Neudefi-
nition der Umsatzerlöse durch das Bilanzrichtlinie-Umsetzungsge-
setz (B¡IRUG) hierüber eine Diskussion entfacht. Der Verf. zeigt auf,
dass - wie bisher - ein Ausweis unter den sonstigen betrieblichen
Erträgen vorzuziehen ist.

Entscheidungen

BFH: Keine 
_Einbringung gegen Gewährung von Gesellschaftsrech- 4g7

ren, wenn Gegenwert des übertragenen Wirtschaftsguts allein
oem Kapitalkonto ll gutgeschrieben wird
\¿e /.2015 - lV R l5/14 - dazu BB_Kommentar vonJens lhomas Otto, StB)

*f.,1lt::*nrng von tnvestitionsabzugsbeträgen nach S 79 ESrG 4gg
"qr.0es Unternehmenssteuerreformgesãues 2õ0g in einem Folge_

i,lJ,illî;l,Y"l i^;s 
21 3e-b/1 v1 0001 - dazu BB-Kommenrar von

I BB I 2016 22.2.2016
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t25 Die Berichterstattung des Abschlussprüfers von ,,PlEs" r.55

WP/StB Prof- Dr. Wolf-Dieter Hoffmann

STEUER- UND BILANZPRAXIS

L55
127 Strenge versus modifizierte Trennungstheorie bei

teilentgeltlichen übertragungen?
Anmerkungen zum Vorlagebeschluss des X. Senats
vom27.10.2015 -XR28/1-2
stB Dr. Michael Hoheisel und StB Dr. Michael Tippelhofer

132 Übertragungsmöglichkeiteneiner Rücklage nach

5 6b ESIG bei mehrstöckigen Personengesellschaften
Rücklage nach $ 6b EStG im Cesamthandsvermögen
Claudia Schmudlach

L39 Abfindungen an im Ausland tätige Arbeítnehmer
Die steuerliche Behandlung in Abhängigkeit von ihrem
Abkom menscharakter
StB Nina Bach

143 AktuelleRegulierungsdebattenaufnationaler,
europäischer und internationaler Ebene
Überblick und Analyse einiger aktueller Novellen
aus Sicht mittelständischer Unterneh men
Marcus Bravidor. M.Sc.

148 Doppelte Pflicht zur körperlichen Bestandsaufnahme
aufgrund der Bildung eines Rumpfgeschäftsja hres?
lnventur im Vorratsvermögen
WP/SIB Christoph Hell, Prof Dr. AndyJunker und WP/stB Matthias Schenkel

PRAXISFÄILE

Latente Steuern bei Existenz steuerlicher
Ausgleichsposten
WP/StB Prof Dr. Peter Oser

AKTUELL BERATEN

153 BMF nimmt bei bestimmten Umwandlungen,
Einbringungen, Überführungen und Übertragungen
lnlandsfälle auf Antrag aus

stB Dr. Pia Dorfmueller

KURZNACHRICHTEN

Keine Einbringung gegen Cewährung von Gesell-
schaftsrechten, wenn Cegenwert des übertragenen
Wirtschaftsguts allein dem Kapitalkonto ll
gutgeschrieben wird

DRSC schlägt Anderungen des DRS 16 Zwischen-
berichterstattung vor (E-DRÄ5 7)

Zeitpunkt der Cewinnrealisation bei Verkauf von
Crundstücken bei noch zu erschließendem Baugebiet

Rückstellun gen für Nachsorgeverpfl ichtungen

Verfassungsmä ßigkeit der sog. Zinssch ran ke

Tilgu ng der Kaufpreisverpfl ichtu ng eines Neugesell-
schafters aus künftigen Cewinnen

Werbu ngskostena bzugsverbot nach $ 20 Abs. 9 Satz t
EStC für Aufwendungen im Jahr 2009, die im
Zusammenhang mit vor 2009 zugeflossenen
Ka pitalerträgen stehen

Risikolebensversicheru ngsbeiträge keine Werbu ngs-
kosten bei den Einkünften aus Vermietung und
Verpachtung

Haushaltsnahe Dienstleistungen nach $ 35a Abs. 2

Satz L EStC

Kein Arbeitslohn durch Betriebshaftpfl icht-
versicherung eines Kra nkenhauses

Mittelbare Beteiligung, Werbungskosten des

Arbeitnehmers aus Bürgschaftsverl usten

Erwerb von Miteigentumsanteilen von Ceschwistern
aufgrund interpolierender Betrachtung von $ 3 Nr. 6
und53Nr.2SatzLCrEStG

Steuerbefreiung für Vermietung u nd Ve

Gru ndstücken
rþa chtu ng von

Umsatzsteuer-U m rechnungskurse fü r den Monat
)anuar 2016
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Thornas Wenger/Sigrun Adrian¡ Aktuette Gesetzesänderungen 2016 (Teil 2)

Um den Jahreswechsel sowie im Laufe des Jahres treten zahlreiche Gesetzesänderungen in Kraft. Die steuer-, gebühren-, bilanz- und

strafrechttichen Neuerungen sind bereits im Jänner-Heftvorgestetltworden. ln diesem Teit 2 folgt ein auszugsweiser Überblickzu

weiteren Gesetzesänderungen.

Elisabeth Titz/Alexandra Witd: Aktuelles aus dem UmgrstR-Wartungsertass 2015

lm Rahmen dieses Beitrages werden die interessantesten Neuerungen des im Dezember 2015 veröffentlichten Wartungserlasses der

UmgrstR dargesteltt. Dabei werden sowohI spannende Erkenntnisse des VwGH, die nunmehr in die UmgrStR eingearbeitet wurden,

ats ãuch ronrtig" praxisretevante Fragesteltungen, wie etwa zum Objektbezug beim Vertustübergang, zu grenzüberschreitenden

Einbringungen und zur Realteilung näher behandett'

BITANZSTEUERRECHT

37

Romuatd Bertt/Klaus Hirschler: Drohvertustrückstetlung im Zusammenhang mit einer Betr¡ebsverpachtung 44

BITANZSTRAFRECHT
Stephan Frotz/Paul Schörghofer/Clemens Spitznagel: Unvertretbare Darstellung wesentl¡cher lnformationen

über bestimmte Verbände (5 163a StGa)

Mit 1. 1. 2016 ist das Strafrechtsänderungsgeselz2015 (StRAG 2015) in Kraft getreten. Der Beitrag gibt einen Überbtick über den

Tatbestand des neuen 5 163a StGB (unvertretbare Darstellung wesentticher lnformationen über bestimmte Verbände), der sich an

Entscheidungsträgervon Verbänden und von diesen mit der lnformationsdarstetlung Beauftragte richtet'

Robert Reiter: Das neue Bilanzstrafrecht aus Sicht des Prüfers

Das ab 1. 1. 2016 gettende Bilanzstrafrecht normiert in 5 163b STRAG 2015 eine eigene Bestimmung nur ftlr den PrÛfer. Der Artikel

behandelt die neue Regetung aus der Sicht des Prüfers. Es werden die neu gefassten Tatbestände sowie die Einschränkungen zur

Begrenzung der Strafbarkeit im Sinne des ,,ulltma-ratio"-Gedankens beschrieben.

Susanne Kalss/Georg Durstberger: Die Business Judgment Rule bei der Aufstellung der Bilanz

Der Beitrag behandelt d ie Auswirku ngen des Strafrechtsänderu ngsgesetzes 2015 auf das unternehmerische Ermessen' Genauer wird

das unternehmerische Ermessen von Geschäftsleitern bei der Erstettung des Jahresabschlusses ausgelotet.

Klara JaroË/Matthias Cernusca/Sigrun Adrian: Der Untreuetatbestand im Spiegel des StRÄG 2015 und

der Entscheidung des OGH 11 Os 52l15d

Mit der per 1. L.20L6 in Kraft getretenen Refo

Der Artiket widmet sich kritisch einzelnen Aspe

jüngsten Erkenntnisses des oGH (11 os 52l15d).

rm des strafgesetzbuchs wurde der Tatbestand der untreue umfassend novelliert'

t ten Oer geseirlichen Anderungen und untersucht dabei auch die Auswirkungen des

Besondeies Augen merk wird Juf di. O"butt" zu r strafausschtießenden Wirku ng einer

45

50

60

GeseItschafterweisung gelegt.
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Christopher Schrank/Hannes Schlager: Tätige Reue im Bilanzstrafrecht

lm Zuge der Novellierung der Bilanzdelikte wurde mit 5 163d StGB eine eigene gesetzliche Bestimmung für die tätige Reue geschaffen,
die seit 1. 1.2016 in Kraft ist. Dergegenständliche Beitrag analysiert diese neue Reuebestimmung, wobei im Detail darauf eingegangen
wird, welche Tathandlungen reuefähig sind und wo eine tätige Reue nach wie vor ausgeschlossen ist. Weiters beschäftigt sich der
Beitrag mit dem Sonderfatl der Bilanzdelikte, die ausschließlich zum Zweck derAbgabenhinterziehung begangen werden und durch
Selbstanzeige saniert werden kön nen.
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70
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w¡edergabe {5 1B UrhG} in ãllen Sprachen ein.

Mii der Einreichung von Beitrãgen von Arbeitsgruppen lelstet der Ëjnreichenoe dafùr Ge-

wäh¡ class die Publikaticn von âllen beteiligten Autoren geoehmlgt wurde und dass alle
mit der Ùbenragung sàmilÍcher Rechte ¿n den Verl¿g einverstanÙen s¡nd. Mit dem vcrr
Verlag geleisteten Honorãr ist die Ûbertragung sàmtlìcher Rechte abgegolten. AufgrLJnd

der Honorierung erlíscht d'e Ausschließlichkeit cles eingeräunrten Verlagsrechts nìcht mit
Ablaul des dem Jahr des Erscheinen des Beìtrags folgenden Kalenderjahres (9 36 Urhc). Für

die Veruertung durch Datenbanken g;li d¡eser Zeiiraum keinesfalls.

Beiträge, d¡e ausschließlìch online erscheinen, werclen derzeit wre Seiträge, d¡e im Printheft
pu bliziert werden, a bgerech net. Der Verlag behäl¡ sich vor, cj as Abrechnu ngsmodelì lùr reine
Online-Publikationen, die ãb 2016 eingereicht yrerden. unz!stellen.
Trotz sorgfältigster Êearbeitung erfolgen alle Angaben ohne cewähr. Eine Haftung
des Vertåges, der Herausgeber und der Autoren ist ausgeschlossen. Dies gitt auch für
¡nhalte, die exklus¡v dig¡tal veröffentlicht werden.

Richtlinien fúr Autoren:
. N4anuskripte aìbermítíeln Sie bítie an die E-l\,,1ail-Adresse RWZ-Ze¡tschrift@lexisnexis.¿i.
. !ryir ersuchen um Verwendung gång¡ger juristischer ZìiìeÊ ünd Abkùøungsregeln (AZR,

I nuflage).
, lvlanuskrìptesind möglichst unterVernendungderdekadischen Gliederungzu erstellen

und sollten nicht mehr ais 3 Gliederungsebenen umfassen.
. D¡e Beiträge sollterr eine Länge von niclrt l¡ehr als 25.000 Zeichen {exkl Leerzeichen. inkl

Fußnoten) ¿ufweisen. Ùberschr€¡tet das MånuskrÌpt diese Lãnge, sind die Herausgeber
berechtigt, die Beilrâge entsprechend zu kúrzen.

. JealerBeiiragwird€jnemexlernenBegutachtungsverfahrenunterzogen,dasúbetseine
Verôffentl;chungentscheidet. DerVerfasserv;ird schriftlich iniormiert, ob der Beitrågzur
Publik¿tio¡ angenomñìen wurde.

. Die Richilinien für da-q Verfassen von Zeiisclrriftenbeitràgen finden Sìe in ¿usführlicher
Forn unler rwz.lexisnexis.âl in cler RLrbrik Autorenservice.

rwz.Iexisnexis.at
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35 | New client services
top list of CPA ñrm
priorities
A recent survey says

practices that have

adopted or investigated

cloud-based technolo-

gies are more likely to
perceive a need for faster

innovation.

38 | How to ace the most
challenging job
interview quest¡ons
Learn how to answet

tricþ questions about

salary requirements, your

greatest weakness, and

why you're ieaving your

current job-and find
out what to do if you get

stumped.

Thls month's
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22 I COVER STORY

Coaching
programs get
new partners off
to a great start
The transition to partner can

be challenging. That's why
many firms give new part-

ners coaching: to boost their

confidence and refine their

leadership skills at a crucial

juncture in their career. " ''

48 | Profit shifting:
Effectively
connected income
and financial
statement r¡sks
Multinational corporã-

tions may face high
levels oftax on effec-

tively connected income.

February 2016

28 | 'Why are you not a
CPA?'
An accounting professor

went on sabbatical and

tookthe CPA exam,

learning valuable lessons

that he is using to heþ
students in the classroom.

58 | Congress extends
exp¡red tax
prov¡sions and
makes some
pefmanent
Some tax breaks are

extended for two years,

some for five, and a few

are made permanent in
Congress's annual year-

end extenders legislation.
(Plus: An updated ver-

sioo of the Jof4t annual

quick guide tear-out card

that includes changes

related to the legislation.)
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43 | CASE STUDY
A controller details how his company increased profit,

reduced cost, and found supply ch¿in and production

efficiencies.
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Vïbat constitutes a business?

ASB proposes 4 atnendtnents
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PCC aotes to rem.ove efective datæ

SEC discusses supplemental IFRS pløn

'lRS 
C proposes 3 standards
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16 | Professional Liability Spotl¡ght
Managing liabiliry risk after a merger or

acquisition

Avoid potential liability exposure by
choosing the right clients, carefully

overseeing old and new sta.fl and mfing
sure your firm is united in its purpose.

t8lChecklist
6 tþs þr reconciliations

These best practices make it easier to
complete this critical task effectively.

20 f From CGMAMagazine
9 skills ofa greøt organizøtional coach

In today's business organizations, it is
important for al1 finance leaders to be

good coaches. These nine skills will help.

62 f From TheTaxAdviser
Tax irnplications of the nerl revenue

recognition standard

Despite a delay in required

implementation of the new standard,

organizations need to get to work now
amJyzirngits effects and evaluating tax

methods.

64lTax Practice Corner
Let it snozl (but to be sure, use an IRS-

øpproved PDS)
The Tax Court sides with a taxpayer in
holding that a snow day extended the time
to file a petition.

4 Journal of

66 lTax Matters
Tax ID theft aictims rnøy obtain copies of

fraudulent returns

Redstonefamiþ stock transfer was not a

taxable gift
No carryforvtard of disøllozoed IRr{

deduction

MyRtls now available nationraide

TIGT)4: Businas ID theft needs more

attention

FUD{ higher in Calf , Conn., Ohio, and

Virgin Islønds

Mortgøge assistance safe hørbors are extended

72 | ExpandingYour App-titude
Ádd sorne style to your brønding witlr Word

Szaag

Need a reminder? Try FollotaUPThen

73 | Technology Q&A
This month's column outlines how to

make Excel automatically use a different
font color for cells with formulas and

launch with a blank wod.csheet. Also
covered: security issues regarding remote

access to Google accouots and how to
address a common mistake CPAs make

with their computers.

77 | lnside AICPA
201 5 Leødership z4caderny graduates discuss

important issues facing the profession

Members recognized þr serttice in forensic
and øøluation serttices areas

Comrnittee member ataarded for contribution

to tl¡e Tax Division
Young CPtLs honored uith Stønding Oaation

in Fl¡S
T7here to Turn

80lThe LastWord
Lyle K. BensonJr., CPA/PFS, owner of
L.K. Benson & Co. in Baltimore, says

CPA financial

planners'

ability to have

deep, honest

conversâtions

is a key to
working
successfirlly

with clients'

CPE DIRECT
Another major

benefit for JofÁ

readers

Stay current through

the JofA and earn

CPË credit based on

Jofl4 art¡cles-with
the CPE Direct self-

study subscription

program. You can

earn up to 48 CPE

credits a year.

Quarterly CPE

Direct stu(y guides

combineJof,A articles

with supplementâry

materials and exams.

An annual

subscription is 5189

for AICPA members

or 5236.25 for

nonmembers. For

more information or

to order, visit

cpa2biz.com/cpe, or

call 888-777-7Q77.
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